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Anlage 1 zur Beschlussfassung des Rates am 14.06.2018 über die Anregungen 
zur 9. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 18 „Am Rathaus“ (Vorlage 
2018/103/1) 
 
Einwender: Kreis Warendorf, Postfach 11 05 61, 48207 Warendorf 
 
Stellungnahme vom:  12.06.2018 
 
 
Anregung: 
 
Zu dem o.a. Planungsvorhaben habe ich folgende Anregungen und Bedenken: 
 
Untere Naturschutzbehörde: 
 
Gegen die geplante Änderung des Bebauungsplans bestehen aus naturschutzrechtli-
cher Sicht keine Bedenken unter Beachtung der folgenden Anregung / Hinweis: 
 
Anregung 
Die durchgeführte Artenschutzprüfung kommt zu dem Ergebnis, dass zur Vermei-
dung artenschutzrechtlicher Verbotstatbestände besondere Vermeidungsmaßnah-
men hinsichtlich Zeitpunkt von Gehölzfällungen und Abriss des bestehenden Rathau-
ses erforderlich sind.  
Damit diese Maßnahmen Berücksichtigung finden, ist in den Bebauungsplan ein ent-
sprechender Hinweis aufzunehmen. 
 
Hinweis der Gemeindeverwaltung: Das Protokoll der Artenschutzprüfung (ASP) ist die-
ser Anregung als Anlage beigefügt. 
 
Hinweis 
Gemäß der veröffentlichten Präsentation zum neuen Rathaus soll die Giebelfront na-
hezu vollständig verglast werden. 
Zur Vermeidung von Vogelschlag an der Glasfront verweise ich auf die Veröffentli-
chung „Vogelfreundliches Bauen mit Glas und Licht“ des Landesamts für Natur, Um-
welt und Verbraucherschutz NRW. 
 
 
Untere Wasserbehörde: 
 
Nach Prüfung der Unterlagen bestehen keine Bedenken, wenn folgender Hinweis (H) 
berücksichtigt wird: 
 
1. Die abwassertechnische Erschließung ist durch die zuständige Behörde, Be-
zirksregierung Münster – Dezernat 54 – zu prüfen (H). 
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Untere Bodenschutzbehörde: 
 
Weder das Kataster des Kreises über altlastverdächtige Flächen und Altlasten noch 
das Verzeichnis über Altablagerungen, Altstandorte und schädliche Bodenverände-
rungen enthalten zur Zeit Eintragungen im Plangebiet/Änderungsbereich und im Un-
tersuchungsgebiet der Umweltprüfung. 
 
Auch darüber hinaus liegen hier keine Anhaltspunkte vor, die den Verdacht einer Alt-
last oder schädlichen Bodenveränderung begründen. 
 
Bezüglich der Umweltprüfung werden Belange des Bodenschutzes in der Begründung 
/im Umweltbericht auch vom Umfang und Detaillierungsgrad her in ausreichendem 
Maße berücksichtigt. Ergänzungen sind aus meiner Sicht nicht erforderlich. 
 
 
Abwägung: 
 
Untere Naturschutzbehörde: 
 
Ein entsprechender Hinweis wird in den Bebauungsplan aufgenommen. 
 
 
Untere Wasserbehörde: 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen und an den Antragsteller zur Beachtung im 
Baugenehmigungsverfahren weitergeleitet. 




